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Fehlte es an einer Dieſer Dedingungen i hat Ditins nicht vechtgehandelt. Theodulus tat alsdann wohl daran, ihn mahnen, 10 auchArd  V ihn aufzufordern, er möchte den Armen und frommen Zwecken!zuwenden, vas er ihnen ſchuldete. Daß er ihn indes durch die Verwei—
gerung der Abſolution au zwingen wollte, war nicht mehr berechtigt,0 die Anſicht, daß Titius zur Reſtitutio u nicht verpflichtet ſt, eine ſolideProbabilität beſitzt.

Weidenau. Auguſtin Arndt 89
II (Fahrläſſige Töttng Der Prieſter Leéander hat Einen Knaben0et ich, der ihm ur Erziehung anvertraut wurde. Dieſer erkrankt N

Blinddarmentzündung. Zwei Aerzte erklären nach der erſten Unter—
ſüchung: Der Knabe iſt verloren. Darum ſehen ſie einer Operationab m jedoch „das Menſchenmögliche“ zu verſuchen, geben ſie ſtrengeVorſchriften bezüglich Eſſen und Trinken. Leander unterläßt aber,dem onſt erfahrenen Pfleger des Knaben die ärztlichen- Vorſchriftenmitzuteilen, Sob gibt der Wärter dem Kranken auf deſſen Itten mehr
.  V  I trinken, als der Arzt erlaubt hat Dieſer äußert darüber ſeine Unzu⸗ſfriedenhei Der Knabe ſtirbt V

ſt Leander irregulär geworden?Dieſer Fall ähnelt dem in der Quartalſchrift191 8, 521ff.behandeltenÜber „Abkürzen des Todeskampfes“. In heiden Fällen handelt 6
II die gleiche Irregularität infolge Ungerechter Tötung Eines Menchenrüher wpegen direkter Abkürzung des Lebens, diesmal wegen fahrläſſigerTötung. A  8 iſt daher unnötig, das u jenem Hefte Geſagte 3u wieder—
holen; I  8 Oll hier nur da behandelt werden, W in unſerm NMEnuen Falleveyſchieden ſt vom früheren, ſowohl nach dem alten, Wie nach dem
HTenen Kirchenrecht.
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Hat Leander ich der fahrläſſigen Töt ung chuldig99

Fehlte es an enter Meſer Wedmannigen, ſo hat Titins nicht deh

gehandelt. Theodulus tat alsdann wohl daran, ihn zu mahnen, ja auch

daran, ihn aufzufordern, er möchte den Armen und frommen Zwecken⸗

zuwenden, was er ihnen ſchuldete. Daß er ihn indes durch die Verwei⸗

gerung der Abſolution dazu zwingen wollte, war nicht mehr berechtigt,

da die Anſicht, daß Titius zur R

eſtitution nicht verpflichtet iſt, eine ſolide

Probabilität beſitzt.

Weidenau.

Auguſtin Arndt 8. J.

I1I. Gahrläſſige Töti

ing.) Der Wuehen

Leander hat einen Knaben

bei ſich, der ihm zur Erziehung anvertraut wurde.“ Dieſer erkrankt an

32

Blinddarmentzündung. Zwei Aerzte erklären nach der erſten Unter⸗

00

ſuchung: Der Knabe iſt verloren. Darum ſehen ſie von einer Operation

ab. Um jedoch „das Menſchenmögliche“ zu verſuchen,

geben ſie ſtrenge

Vorſchriften bezüglich Eſſen und Trinken. Leander unterläßt aber,

dem ſonſt erfahrenen Pfleger des Knaben die ärztlichen Vorſchriften

mitzuteilen. So gibt der Wärter dem Kranken auf deſſen Bitten mehr

zu trinken, als der Arzt erlaubt hat. Dieſer äußert darüber ſeine Unzu⸗

friedenheit. Der Knabe ſtirbt. — Iſt Leander irregulär geworden?

Dieſer Fallähnelt dem in der Quartalſchrift 1918, S. 521ff.behandelten

über „Abkürzen des Todeskampfes“. In beiden Fällen handelt es

um die gleiche Irregularität infolge ungerechter Tötung eines Menſ

chen:

früher wegen direkter Abkürzung des Lebens, diesmal wegen fahrläſſiger

Tötung. Es iſt daher unnötig, das in jenem Hefte Geſagte zu wieder—

holen; es ſoll hier nur das behandelt werden, was in unſerm neuen Falle

verſchieden iſt vom früheren, ſowohl nach dem alten, wie

nach dem

neuen Kirchenrecht.

gemacht?

1. Hat Leander ſich der fahrläſſigen Tötung

chuldig

Das öſterreichiſche Strafgeſetz kennt den Begriff

der

ahrläſſigen Tötung nicht, wohl aber das des Deutſ

chen Reiches. Göpfert

(II. 348) bezeichnet als ſolche: jede Tötung ein

es Menſchen, die nicht

beabſichtigt, aber durch ſchwer ſchuldbare Nachläf

ſigkeit (Unüberlegtheit

Mangel an Vorſicht oder

notwendiger Kenntnis, Sorglo

ſigkeit oder

Gleichgültigkeit) verurſacht iſt, allo was die

Moraliſten homieidium

indireete (seu in causa) voluntarium nennen.

2

Die Frage, ob Leander ſich der fahrläſſigen Tötungſ chuldig gemacht

hat, darf wohl verneint werden. Man

wird nicht annehmen können,

er habe ſeine Pflicht, für das

＋

Leben des Knaben zu ſorgen, nicht erfüllen

wollen: nemo praesumitur malus nisi

probetur. Wenn er dem Kranken⸗

wärter die ärztlichen Vorſchriften ni

cht mitt

eilte, ſo braucht er dafür

nicht ohne weiteres ſchwer ſchuldbarer Nachläſ

zwei Aerzte hatten nach gewiſ

ſigkeit bezichtigt zu werden;

ſenhafter Unterſ

uchung den Kranken auf

gegeben und eine Operation als ausſ

ichtlos verweigert. So hatte auch

Leander jede Hoffnung verloren, den

Knaben zu retten; er verſprach ſich

4

auch nichts von den ärztlichen Vorſ

chriften, von denen ja die Aerzte

ſelber nichts zu erwarten

chienen. Wohl aber konnte er vertrauen,

tlichen

der 8* werde

—8 ohne der unnüthen ärz

—

7*⁴

2

*Das öſterreichiſche Strafgeſetz lennt den Begriff derahrläſſigen Tötung nicht, wohl aber as des Deutfhen Reiches. Göpfert(III 348) bezeichnet als ſolche: jede Tötung ein42  —. Menſchen, die lichtheabſichtigt, aher durch ſchwer ſchuldhare Nachläfſigkeit (UnüberlegtheitMangel NI Vorſicht bder notwendiger Kenntnis, Sorgloigkeit oderGleichgültigkeit) verurſacht iſt, alſo was die Moraliſten homieidiumUdirecte (Seu II causa) voluntarium Nenne! 5
Die Frage, bb Leander ſich der fahrläſſigen Tötung x chuldig gemachthat, darf wohl verneint werden. Man wird nicht annehmen können,Cl abe ſeine Pflicht, für dasLeben des Knaben zu ſorgen, nicht erfüllenwollen I16  0  IO praesumitur malus nisi probetur. Wenn Eu dem Kranken⸗wärter die ärztlichen Vorſchriften Ui mitteilte, o braucht EL dafürnicht ohne weiteres ſchwer ſchuldbarer Nachläfzweir Aerzte hatten nach gewi

ſigkeit bezichtigt 3 werdenſenhafter nterfuchung den Kranken auf⸗gegeben und eine Op eration als ausf ichtlos verweigert. S hatte auchLeander jede Hoffnung verloren, den Knaben 3 retten; er verſprach ſichauch nichts on den ärztlichen Vorfchriften, von denen 10 die Aerzteelber nichts 3 erwarten chienen. Wohl aber konnte er vertrauen,
tlichender erfahrene Wärter ee auch 0 2 Kenntnis der0ärz
7*
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Vorſchriften Demm ranten nicht — geben, Was ihm ſchaden würde. —  Sau  *
Leanders Verhalten nicht chwer ſündhaft, 0 kann von Irrvegularität
keine Rede ſein. Wenn Aichner 66, b) bemerkt: Beim homieidium
genüge manchmal auch eine eichte Schu ur Irregularität, ſo iſt dieſe
N*¹ Ur das Néuse Kirchenrecht beſeitigt; dieſes rklärt ausdrücklich
ind ausnahmslos . 986— Haes delicéta irregularitatem N 5 pariunt.
181 füuerint gravia peccata.

Aber vielleicht hätte durch Beobachten der ärzt li ch en Vorſchriften
das Leben de Knaben wenigſtens etwas verlängert werden können?

Das erſcheint ImM vorliegenden Falle nicht ehr wahrſcheinlich. Die
Aerzte gaben ihre Vorſchriften nur, „Am das Menſchenmögliche u

verſuchen“, ohne ſelbſt, teE ſcheint, eine Hoffnung auch auf Eeine
merkliche Verlängerung des Cben. U haben Daß der Arzt nachher
dennoch ich Uunzufrieden äußerte überdas Nichtbefolgenſeiner Vorſchriften,
iſt vohl begreiflich, auch venn CEr elbſt dieſen nichts erwartete
weil ſeinem Willen zuwidergehandelt, ſeine Autoritä geſchädigt wurde.

ſt C8 zweifelhaft, bb Leander ſich Einer ſchwer ſündhaften
Nachläſſigkeit ſchuldig gemacht habe, kann wenigſtens nach dem néuen

Kirchenrecht von Irregularität nicht die Rede ſein, weil dieſes iefür
eine nichtbloß wahrſcheinlich, ſondern unzw eifelhaft ſchwere Schuld bbraus

etzt (Can. Hätte aber auch unſer Prieſter durch Vernachläſſigung der
ärztlichen Vorſchriften ſchwer geſündigt C5 ſich das Leben des Meit
menſchen handelt, I*  muß das Sicherere getan werden, auch benn C5

geringe Wahrſcheinlichkeit des Erfolges bietet 0 wäre damit noch nicht
entſchieden, 0 ſeine Nachläſſigkeit wirklich Urſache des Todes war oder
auch der Abkürzung des Lebens. Bleiht dies unentſchieden, ſo Var

Leander auch nach altem 9

＋

ech

1 keineswegs der Irregularität verfallen.
0 0 ihm das ZelebrierenWohl hat dieſes den Prieſter für irregulär klär

verwehrt, wenn e58 ungewiß war, ob Er Ur ſeine Handlung Urſache der
ungerechten Tötung geweſen; aber nicht, wenn C5 überhaupt zweifelhaft
1e ob der Tod Ur natürliche Urſache eingetreten oder gewaltſam
erfolgt bar Da  99* uéEuce 9  *  echt kennt dieſe Ausnahmebeftimmung für
den Fallzw eifelhafter Tötung ticht mehr; ſie muß vielmehr für aufgehoben
gelten durch 98. Ullun! impedimentum perpeéetuum, quod Venit
nöomine irregularitatis, S1iVE EX defkectu SIve elicto, COntrahitur.
1181 ſuerit IM Canonibus gut sequuntur eXpressum.

Wäre durch Leanders ſchwer ſündhafte Nachläſſigkeit nach dem
ſicheren Irteil des Arztes das Leben des Knaben wirkli abgekürzt
worden, dann würde ELr allerdings irregulär ſein. Denn nach Lehre
der Moraliſten verfällt man auch der Irregularität (wegen homieidium
durch Abkürzen Eines fremden Menſchenlebens bder durch Beſchleuni—

durch ihregung, ſeines Todes (Ballerini, oldin). „Aerzte, die
ſchwer ſündhafte Nachläßfigkeit Schuld tragen, daß der Kranke ſtirbt,
ind irregulär“, ſagt Göpfert, In unſerm V  alle hat der Arzt ſeine

Schuldigkeit getan; der Wärter, der die ächſte Urſache des raſcheren
—. . —  ode war, iſt unſchuldig.“ Leander hingegen  2 at dieé

*  — EEEEE



auf ſich genommen, die ärztlichen Vorſchriften u Ausfül rung 3U bringen
Iat EL dies aQaus chwer ſündhafter Nachläſſigkeit unterlaſſen ſo ſt E der
10 rläſſigen Tötung ſchuldig und at omit auch die Irregularitas TOPte!
gomieidium Voluntarium (indirectum oder 1 Càusa) ſich zugezogen

Das Neue irchenrecht unterſcheidet ebenſowenig Vte das alte wi chen
gomieidium Voluntartum direetumund indiréétum ſchließt alſo offenbar
auch dieſes weite Enn. Unverſchuldete Unkenntnis der Irregularität, die
nach em Rechte davon entſchuldigen konnte, kann bei Mem Prieſter
nicht angenommen werden; Leander.müßte dieſelbe beweiſen. 5 Neue

Recht äßt ſie überhaupt nicht mehr Als Entſchuldigung gelten (can.
Die 50  rregularität Ofbr Eln ohne daß EINn Richterſpruch abzu

warten Iſt der Prieſter darf daher enne Weihegewalt nicht aus
*‚
nn

üben bevor Eu rechtmäßige Dispens von der Irregularität erlangt
gat der Irregularität homicidio konnten die Bi

ſchöfe nach
Atem echte nicht dispenſieren auch N 4 der Quinquennalienr . das néue Recht ver agt ihnen hiefür ebenfalls ausdrücklich die Vollmacht
(Call Leander muß ſich daher entweder An die Coneresatio
de disciplina Sacramentorum wenden oder venn ſein Vergehen gel Elm

geblieben iſt an die Poenitentiaria heilige Alfons 8
Ententla daß der Biſchof auch von der Irregularität X

delicto 0CCulto homieidii di

enſieren könne Uando mmineret II
CUulum AIIMae aut alia CallsSa STaVISSIma 61 ditfieile 688E 0 Pontificenn
Habere TEGursu (u 391)

Seckau. Aug. Egger 8
(Formlos geſchloſſene Miſchehe.) In Wien kommt Elne

Ehefrau ur Beichte und ſagt „5  — Wwar ehedem gewohnt, öfter
die heiligen Sakramente 3u empfangen und mo 68 auch heute eder
un. Allein eit Heirat IM Juni des vorigen Jahres 4e ich
dem Empfange der heiligen atramente fern Der Grund iſt folgender

hatte Wien Proteſtanten geheirate und geſchah
der Eheabſchluß vor dem Paſtor Auch willigte ich IN die proteſtan
11 Erziehung der 3u erhoffenden Kinder Mein ehemaliger Herr
Katechet, der mich von dieſer Heirat abſchrecken vollte ſagte Wenn
Oile dieſes tun, E In E Elner doppelten Kirchenſtrafe verfallen.
Außerdem iſt Ihre 96 irchlich ungültig und unnen Ste niemals die
eheliche Pflicht eiſten, ohne ſchwer II ſündigen.“ EIN rotzdem ſtand
ich von der Heirat nicht ab Aber, Euer Hochwürden, ich bin 10 nich

Glauben abgefallen Die nenne Freundin, die, Men Pro⸗
teſtanten heiraten 3u können, proteſtantiſch wurde. 2—¹  0 Nil ES be
greiflich, daß der Beie  Ater 5 ihr, Ols ſie die Oſterbeic verrichten
pollte einfachhin 99 100  ch kann S  e nICH losſprechen ſolange Sie

Jum katholiſchen Glauben zurückgekehrt ind Aher ich bin Nie
mals vom katholiſchen Glauben abgefallen und Di auch
liſch leiben 1555 ehe mit Manne IM eſten Einvernehmen.
Vbitte die Abſolution und Zulaſſung Ur heiligen KHommunibn.

Es fvagt ſich


